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§ 1 Einleitung 

A. Problemstellung 

Im täglichen Leben werden oft Verträge geschlossen, die einen sofortigen 
Leistungsaustausch vorsehen. Ein Beispiel ist, dass ein Winzer ab Hof 
hundert Flaschen Wein verkauft, die der Kunde sofort mitnehmen will und 
sofort bezahlen soll. Häufig werden aber auch Verträge geschlossen, die 
einen späteren Zeitpunkt für die Leistungserbringung vorsehen, um für die 
Zukunft zu planen. So mag der Kunde ein Gastwirt sein, der den Wein für 
eine in vier Monaten stattfindende Hochzeitsfeier benötigt und deshalb mit 
dem Winzer Lieferung zu einem Termin kurz vorher vereinbart. Ebenso ist 
denkbar, dass ein Kaufmann für eine Seefracht ein Schiff von einer Reede-
rei chartert, das vier Wochen später ladebereit im Hamburger Hafen liegen 
soll. Ein weiteres Beispiel ist, dass ein Textilproduzent die Entwicklung 
und Produktion einer Maschine in Auftrag gibt, die er in einem halben Jahr 
für eigene Produktionszwecke fest einplant. In diesen Fällen kann der 
Gastwirt vom Winzer den Wein, der Kaufmann vom Reeder das Schiff und 
der Textilproduzent vom Hersteller die Maschine erst zum vereinbarten 
Termin verlangen. Dieser Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger die Erbringung 
der Leistung zu fordern berechtigt ist, bezeichnet das deutsche Recht als 
Fälligkeit der Leistung.1 Im englischen Recht wird meist die Wendung 
„when performance becomes due“ gebraucht.2

Die Fälligkeit der Leistung stellt einen wichtigen Wendepunkt in einem 
Vertragsverhältnis dar. Erst ab diesem Zeitpunkt kann der Gläubiger vom 
Schuldner die Leistung verlangen. Erbringt der Schuldner seine Leistung 
bei Eintritt der Fälligkeit nicht, liegt darin nach englischem und nun auch 
nach deutschem Recht3 ein Vertragsbruch. An den Vertragsbruch knüpfen 

1  Vgl. MünchKomm/Krüger (2003), § 271, Rn. 2; HKK/Gröschler, §§ 269-272, 
Rn. 8. 

2  Vgl. nur Treitel, Contract, 832. 
3 Canaris, Die Reform des Rechts der Leistungsstörungen, JZ 2001, 499, 512; 

Medicus, Die Leistungsstörungen im neuen Schuldrecht, JuS 2003, 521, 527; 
MünchKomm/Ernst (2003), § 280, Rn. 17 ff.; Palandt/Heinrichs (2007), § 280, 
Rn. 12 f., 35. Anders war dies noch im alten Recht unter dem Regime der speziellen 
Leistungsstörungstatbestände. Eine bloße Nichtleistung bei Fälligkeit stellte hier noch 
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das englische und das deutsche Leistungsstörungsrecht an. Dem be-
schwerten Gläubiger werden Möglichkeiten an die Hand gegeben, den 
Vertrag durchzusetzen oder die Vertragsverletzung mit Schadensersatz, 
oder eventuell sogar mit der Aufhebung des Vertrags, zu sanktionieren. 

Denkbar ist nun, dass der Winzer die Lieferung des Weins bereits vor 
dem Eintritt der Fälligkeit verweigert, möglicherweise weil er ein besseres 
Geschäft abschließen kann; oder dass der Unternehmer Kenntnis von 
Problemen des Herstellers bei der Entwicklung der Maschine erlangt und 
daher ernsthafte Zweifel an der rechtzeitigen Lieferung hegt. Es stellt sich 
in beiden Fällen die Frage, woran das Leistungsstörungsrecht vor der Fäl-
ligkeit der Leistungspflicht anknüpfen kann, um dem Gläubiger bereits vor 
dem vereinbarten Erfüllungszeitpunkt angemessene Handlungsmöglich-
keiten an die Hand zu geben. Als zentral wurde in diesem Zusammenhang 
im englischen wie im deutschen Recht die Frage betrachtet, ob ein Ver-
tragsbruch schon vorliegen kann, bevor die Leistung überhaupt fällig ist. 
Sowohl im englischen als auch im deutschen Recht wurde diese Frage be-
jaht. In beiden Rechtsordnungen bildete sich hierzu die Lehre vom anti-
zipierten Vertragsbruch heraus. Das englische Recht prägte hierfür die Be-
zeichnung anticipatory breach of contract. Sowohl im englischen als auch 
im deutschen Recht bereitete es aber erhebliche dogmatische Schwierig-
keiten, den Vertragsbruch vor Fälligkeit in das jeweilige System des 
Leistungsstörungsrechts einzugliedern. Dass beide Rechtsordnungen glei-
chermaßen vor diesen Schwierigkeiten standen, obwohl sie von völlig 
unterschiedlichen dogmatischen Standpunkten ausgingen – das englische 
Recht vom einheitlichen Tatbestand des Vertragsbruchs, das deutsche 
Recht bis zur Schuldrechtsmodernisierung im Jahr 2002 hingegen von spe-
ziellen Leistungsstörungstatbeständen – qualifiziert diese beiden Rechts-
systeme in besonderer Weise für eine historisch-rechtsvergleichende Un-
tersuchung dieser Thematik. 

B. Berücksichtigung der europäische Entwicklung 

Ein besonderes Interesse am Vergleich des englischen Rechts mit dem 
deutschen Recht ergibt sich im Hinblick auf die zunehmende Europäi-
sierung des Privatrechts. Durch den Erlass von Richtlinien griff die Euro-
päische Union bereits stark in die nationalen Privatrechtsordnungen ihrer 
Mitgliedstaaten ein und vereinheitlichte punktuell einzelne Rechtsmaterien 
des Privatrechts, insbesondere im Verbraucherschutzrecht.4 Zuletzt verab-

keine „Pflichtverletzung“ bzw. Leistungsstörung des Schuldners dar: vgl. HKK/Lohsse,
§§ 286-292, Rn. 44, 49, 67 ff.; Palandt/Heinrichs (2000), vor § 275, Rn. 2. 

4  S. die Zusammenstellung der Richtlinien in: Schulze/Zimmermann, Basistexte. 
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schiedete die Kommission der Europäischen Union sogar einen weit-
reichenden Aktionsplan,5 der die Erstellung eines gemeinsamen Referenz-
rahmens für ein europäisches Privatrecht zum Ziel hat. Doch kann 
Rechtsvereinheitlichung in Europa nur dann auf allgemeine Akzeptanz 
stoßen und von dauerhaftem Erfolg sein, wenn sie auf gemeinsamen 
Grundüberzeugungen beruht.6 Dies gilt in besonderer Weise für die Ver-
bindung des englischen Common law und des kontinentaleuropäischen 
Civil law-Rechtskreises. In der Vergangenheit wiesen Kritiker der Verein-
heitlichungsbestrebungen oft auf die scheinbar gänzlich unterschiedliche 
Tradition dieser beiden Rechtsfamilien hin und hielten die methodischen 
und inhaltlichen Gegensätze für nur schwer miteinander vereinbar.7 In die-
sem Bewusstsein hatte die Privatrechtswissenschaft bereits vor geraumer 
Zeit damit begonnen, einen wissenschaftlichen Diskurs über die nationalen 
Grenzen und Rechtssysteme hinaus zu führen. Das Ziel ist, einen Kern-
bestand an Rechtsregeln und Grundüberzeugungen herauszuarbeiten, der 
den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen gemeinsam ist, und so eine 
solide Grundlage zu schaffen für die Bestrebungen der europäischen 
Rechtsvereinheitlichung.8 Als ein Produkt dieser Bemühungen sind an 
erster Stelle die von der sog. Lando-Kommission entworfenen Principles
of European Contract Law (PECL)9 zu nennen. Diese beruhen auf gemein-
europäischen, im Wege der Rechtsvergleichung gewonnenen Rechtsprin-
zipien und suchen nach konkreten Lösungen. Sie stellen letztlich eine 
Modellkodifikation für den europäischen Raum dar. Der Kommission ging 
es, wie ihr Vorsitzender hervorhob, „nicht darum, revolutionäre Regeln zu 
entwickeln, sondern um die Ausarbeitung moderner und sachgemäßer ein-

5  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 
15.3.2003: Ein kohärentes europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan, KOM (2003) 
68 end. (ABl. EU 2003, Nr. C 63, S. 1); dazu und mit weiterführenden Hinweisen 
s. Ludwigs, Europäisierung des Privatrechts, EuR 2006, 370, 372 ff. 

6  Vgl. Kötz, Rechtsvergleichung und gemeineuropäisches Privatrecht, 149 ff.; 
Schulze, Gemeineuropäisches Privatrecht und Rechtsgeschichte, 127 ff. 

7 S. Samuel, System und Systemdenken, ZEuP 2 (1995), 375 ff.; Legrand, European 
Legal Systems Are Not Converging, (1996) 45 ICLQ 52 ff. Eingehend zu dieser 
Thematik Reiman, Who is afraid of the Civil Law? Kontinentaleuropäisches Recht und 
Common Law im Spiegel der englischen Literatur seit 1500, ZNR 21 (1999), 357 ff. mit 
zahlreichen Nachweisen in Fn. 2 ff.; Zimmermann, Der europäische Charakter des 
englischen Rechts, ZEuP 1 (1993), 4 ff. m.N. (als Vortragsfassung ders., Historische 
Verbindungen zwischen civil law und common law, 103 ff.); ders., Das römisch-
kanonische ius comune als Grundlage europäischer Rechtseinheit, JZ 1992, 8, 15 ff. 

8  Zusammenfassend zur Entwicklung einer gemeineuropäischen Privatrechtswissen-
schaft mit zahlreichen Nachweisen: Hellwege, Rückabwicklung, 3 ff. 

9 Lando/Beale, Principles of European Contract Law I, II (deutsche Übersetzung: 
v. Bar/Zimmermann, Grundregeln I, II); Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, Principles of 
European Contract Law III (deutsche Übersetzung: v. Bar/Zimmermann, Grund-
regeln III). 


